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Artikel 1 
Änderung des Kurortgesetzes

Das Gesetz über die Anerkennung als Kur- und Erholungsort in 
Mecklenburg-Vorpommern (Kurortgesetz) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 29. August 2000, zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 2021 (GVOBl. M-V S. 1162), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Nummer 6 Buchstabe a wird das Wort „Sozialministe-
rium“ durch die Wörter „für Tourismus zuständigen Ministe-
rium“ ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Sozialministerium im Be-
nehmen mit dem Wirtschaftsministerium“ durch die Wör-
ter „für Tourismus zuständige Ministerium“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Sozialministerium“ 
durch die Wörter „für Tourismus zuständigen Ministeri-
um“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird das Wort „Sozialministerium“ durch die 
Wörter „für Tourismus zuständige Ministerium“ ersetzt.

3. In § 8 Absatz 1 wird das Wort „Sozialministerium“ durch die 
Wörter „für Tourismus zuständige Ministerium“ ersetzt.

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Sozialministerium“ 
durch die Wörter „für Tourismus zuständigen Ministeri-
um“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Sozialministerium“ 
durch die Wörter „für Tourismus zuständige Ministerium“ 
ersetzt.

c) In Absatz 2 Nummer 1 wird das Wort „Sozialministeri-
ums“ durch die Wörter „für Tourismus zuständigen Mi-
nisteriums“ ersetzt.

d) In Absatz 2 Nummer 2 werden das Wort „Innenministeri-
ums“ durch die Wörter „Ministeriums für Inneres, Bau 
und Digitalisierung“, das Wort „Wirtschaftsministeriums“ 
durch die Wörter „Ministeriums für Soziales, Gesundheit 
und Sport“ und die Wörter „Ministeriums für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbraucherschutz“ durch die Wörter 
„Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländli-
che Räume und Umwelt“ ersetzt.

e) In Absatz 3 wird das Wort „Sozialministerium“ durch die 
Wörter „für Tourismus zuständigen Ministerium“ ersetzt.

f) In Absatz 6 wird das Wort „Sozialministeriums“ durch die 
Wörter „für Tourismus zuständigen Ministeriums“ er-
setzt.

5. In § 10 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 wird jeweils 
das Wort „Sozialministerium“ durch die Wörter „für Tou-
rismus zuständige Ministerium“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Anerkennung als Kur- und  
Erholungsort in Mecklenburg-Vorpommern 

(Kurortgesetz)*

Vom 5. Oktober 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

_____ 
* Ändert Gesetz i. d. F. d. B. vom 29. August 2000; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2127 - 1

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 5. Oktober 2022

Die Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig

 Der Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Die Ministerin für Soziales 
 Tourismus und Arbeit Gesundheit und Sport 
 Reinhard Meyer Stefanie Drese
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Artikel 1 
Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes1

Das Landesverfassungsschutzgesetz vom 11. Juli 2001 (GVOBl. 
M-V S. 261), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Januar 2017 
(GVOBl. M-V S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 24b wie folgt 
gefasst:

 „§ 24b Auskunftsverlangen zu Bestandsdaten“.

2. In § 2 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „Ministerium für Inneres, Bau und Digitali-
sierung“ ersetzt. 

3. In § 10a Absatz 3 Satz 6 werden die Wörter „Inneres und Sport“ 
durch die Wörter „Inneres, Bau und Digitalisierung“ ersetzt.

4. § 24a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird aufgehoben.

b) Der Absatz 2 wird Absatz 1 und in Satz 1 werden nach den 
Wörtern „soweit dies“ die Wörter „im Einzelfall“ einge-
fügt und in Nummer 4 wird die Angabe „§ 96 Abs. 1 Nr. 1 
bis 4 sowie § 113a des Telekommunikationsgesetzes vom 
22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I  
S. 3198) geändert worden ist,“ durch die Angabe „§ 9 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 des Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutz-Gesetzes“ ersetzt.

c) Die Absätze 3 bis 8 werden die Absätze 2 bis 7 und in ih-
nen werden jeweils die Angabe „Absatz 2“ durch die An-
gabe „Absatz 1“ und die Angabe „Absatzes 2“ durch die 
Angabe „Absatzes 1“ ersetzt.

d) Der Absatz 9 wird Absatz 8 und in ihm werden die Angabe 
„Absatzes 2“ durch die Angabe „Absatzes 1“ und die Wör-
ter „Absätze 3 bis 5“ durch die Wörter „Absätze 2 bis 4“ 
ersetzt.

5. § 24b wird wie folgt gefasst:

„§ 24b 
Auskunftsverlangen zu Bestandsdaten

 (1) Soweit dies aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte im 
Einzelfall zur Aufklärung bestimmter Bestrebungen oder 

Tätigkeiten nach § 5 Absatz 1 erforderlich ist, darf die Ver-
fassungsschutzbehörde unter Angabe dieser Vorschrift im 
Einzelfall Auskunft verlangen von demjenigen, der ge-
schäftsmäßig

1. Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, 
über Bestandsdaten nach § 3 Nummer 6 und § 172 des 
Telekommunikationsgesetzes,

2. Telemediendienste erbringt oder daran mitwirkt, über Be-
standsdaten nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Telekommu-
nikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes.

 (2) Die Auskunft nach Absatz 1 darf auch anhand einer zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-
Adresse verlangt werden. Die Rechtsgrundlage und die tat-
sächlichen Anhaltspunkte, die das Auskunftsverlangen veran-
lassen, sind aktenkundig zu machen.

 (3) Die Auskunft zu Daten, mittels derer der Zugriff auf End-
geräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgerä-
ten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, ge-
schützt wird, darf nur im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 und 
nur dann verlangt werden, wenn die gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Nutzung der Daten im Einzelfall vorliegen. Für 
diese Auskunftsverlangen gilt § 24a Absatz 3 Satz 2 und 4 
sowie Absatz 4 entsprechend.

 (4) Von einer Auskunftserteilung nach Absatz 2 und 3 ist die 
betroffene Person zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung 
erfolgt, sobald und soweit eine Gefährdung des Zwecks der 
Auskunft und der Eintritt übergreifender Nachteile für das 
Wohl des Bundes oder eines Landes ausgeschlossen werden 
können. Sie unterbleibt, wenn ihr überwiegende schutzwürdi-
ge Belange Dritter oder der betroffenen Person selbst entge-
genstehen. Wird die Benachrichtigung nach Satz 2 zurückge-
stellt oder nach Satz 3 von ihr abgesehen, sind die Gründe 
aktenkundig zu machen.

 (5) Der aufgrund eines Auskunftsverlangens Verpflichtete hat 
die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten unverzüg-
lich, vollständig und richtig zu übermitteln.

 (6) Die Verfassungsschutzbehörde hat für ihr erteilte Auskünf-
te eine Entschädigung zu gewähren, deren Umfang sich nach 
§ 23 und Anlage 3 des Justizvergütungs- und -entschädi-
gungsgesetzes bemisst. Die Vorschriften über die Verjährung 
in § 2 Absatz 1 und Absatz 4 des Justizvergütungs- und -ent-
schädigungsgesetzes finden entsprechend Anwendung.

_____ 
1 Ändert Gesetz vom 11. Juli 2001; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 12 - 4

Gesetz zur Anpassung des Landesverfassungsschutzgesetzes und  
des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes an verfassungsgerichtliche Vorgaben und  

weitere bundesrechtliche Anforderungen zur Bestandsdatenauskunft

Vom 25. Oktober 2022

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 12 - 9

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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 (7) Das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 
des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe des Absatzes 2 Satz 1 
eingeschränkt.“

6. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird jeweils das 
Wort „Innenministerium“ durch die Wörter „Ministerium 
für Inneres, Bau und Digitalisierung“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Innenministeriums“ 
durch die Wörter „Ministeriums für Inneres, Bau und Di-
gitalisierung“ ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „Ministerium für Inneres, Bau und Digi-
talisierung“ ersetzt.  

Artikel 2 
Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes2

Das Sicherheits- und Ordnungsgesetz vom 27. April 2020 (GVOBl. 
M-V S. 334), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. April 2021 
(GVOBl. M-V S. 370, 372) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. § 33d wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „oder 
Gesundheit gefährdet ist“ durch die Wörter „gefährdet ist 
oder denen eine nicht nur geringfügige Gesundheitsbeein-
trächtigung droht“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Eine Datenerhebung nach Absatz 1 kann sich auf

a) die Inhalte und Umstände der Telekommunika-
tion sowie

b) Verkehrs- und Standortdaten im Sinne des § 9 des 
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes

 beziehen.“

bb) Folgender Satz 4 wird angefügt:

 „Datenerhebungen nach Satz 1 und 2 sind auf den 
jeweils im Einzelfall erforderlichen Umfang zu be-
grenzen.“

c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

 „(7) Aufgrund der Anordnung hat jeder Anbieter von Te-
lekommunikationsdiensten im Sinne des Telekommuni-
kationsgesetzes der Polizei nach Maßgabe des Telekom-
munikationsgesetzes und der Telekommunikations-Über-
wachungsverordnung die Maßnahmen unverzüglich zu 

ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte unverzüg-
lich und vollständig zu erteilen. Die in Anspruch genom-
menen Anbieter werden entsprechend § 23 des Justizver-
gütungs- und -entschädigungsgesetzes entschädigt.“

2. § 33e wird wie folgt gefasst:

„§ 33e 
Auskunft über Nutzungsdaten

 (1) Die Polizei kann im Einzelfall von demjenigen, der ge-
schäftsmäßig Telemediendienste erbringt, daran mitwirkt 
oder den Zugang zur Nutzung daran vermittelt, Auskunft über 
Nutzungsdaten nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 des Telekommu-
nikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes verlangen (§ 24 
Absatz 1 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes), soweit die in die Auskunft aufzunehmenden Daten 
im Einzelfall

1. zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit zum Schutz von Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder solcher Güter der 
Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen oder den 
Bestand des Bundes oder eines Landes oder die Grundla-
gen der Existenz der Menschen berührt, oder

2. zur Verhütung einer Straftat nach § 67c, soweit die Vor-
aussetzungen nach § 67a Absatz 1 Nummer 1 vorliegen, 

 erforderlich sind. 

 (2) Für die Anordnung der Maßnahme gilt § 33d Absatz 4 bis 6 
entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Ruf-
nummer (§ 33d Absatz 5 Nummer 2 und Absatz 6 Satz 1 Num-
mer 2) soweit möglich eine eindeutige Kennung des Nutzer-
kontos der betroffenen Person, ansonsten eine möglichst ge-
naue Bezeichnung des Telemediendienstes tritt, auf den sich 
das Auskunftsverlangen bezieht. In der Anordnung ist die für 
das Auskunftsverlangen im Einzelfall zutreffende Nummer 
des Absatzes 1 anzugeben. 

 (3) Aufgrund der Anordnung hat derjenige, der geschäftsmä-
ßig Telemediendienste erbringt, daran mitwirkt oder den Zu-
gang zur Nutzung daran vermittelt, der Polizei unverzüglich 
und vollständig die zu beauskunftenden Nutzungsdaten auf 
dem von ihr bestimmten Weg zu übermitteln. § 33d Absatz 7 
Satz 2 gilt entsprechend.“

3. In § 33f Absatz 3 wird das Wort „Diensteanbieter“ durch die 
Wörter „Anbieter von Telekommunikationsdiensten“ ersetzt. 

4. Dem § 33g wird folgender Absatz 6 angefügt:

 „(6) Die Polizei kann aufgrund der Anordnung nach Absatz 1 
oder 2 auch von Anbietern von Telekommunikationsdiensten 
im Sinne des Telekommunikationsgesetzes verlangen, dass 
diese die Unterbrechung und Verhinderung von Telekommu-
nikationsverbindungen vornehmen, soweit das Telekommuni-
kationsgesetz oder hierzu erlassene Bestimmungen dem Ver-
langen nicht entgegenstehen. Für eine Entschädigung der 
Anbieter ist § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht eine Ent-

_____ 
2 Ändert Gesetz vom 27. April 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2011 - 3
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schädigung nach dem Telekommunikationsgesetz zu gewäh-
ren ist.“ 

5. § 33h wird wie folgt gefasst:

„§ 33h 
Auskunft über Bestandsdaten

 (1) Die Polizei kann im Einzelfall unter Angabe dieser Vor-
schrift von demjenigen, der geschäftsmäßig Telekommunika-
tionsdienste erbringt oder daran mitwirkt, Auskunft über die 
von ihm erhobenen Bestandsdaten gemäß § 3 Nummer 6 des 
Telekommunikationsgesetzes und über die nach § 172 des Te-
lekommunikationsgesetzes erhobenen Daten verlangen (§ 174 
Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes), soweit die 
in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzelfall zur Ab-
wehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit erforderlich sind. Bezieht sich das Aus-
kunftsverlangen auf Daten mittels derer der Zugriff auf End-
geräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgerä-
ten oder hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, ge-
schützt wird (§ 174 Absatz 1 Satz 2 des Telekommunikations-
gesetzes), darf die Auskunft nur unter den Voraussetzungen 
des Satzes 1 und nur dann verlangt werden, wenn im Einzel-
fall auch die gesetzlichen Voraussetzungen für die Nutzung 
der Daten vorliegen. 

 (2) Die Auskunft über Daten nach Absatz 1 kann im Einzelfall 
unter Angabe dieser Vorschrift auch anhand einer zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Ad-
resse verlangt werden (§ 174 Absatz 1 Satz 3 des Telekommu-
nikationsgesetzes), soweit die in die Auskunft aufzunehmen-
den Daten im Einzelfall zur Abwehr einer im einzelnen Falle 
bevorstehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit zum 
Schutz von Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder sol-
cher Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundla-
gen oder den Bestand des Bundes oder eines Landes oder die 
Grundlagen der Existenz der Menschen berührt, erforderlich 
sind.

 (3) Die Polizei kann im Einzelfall unter Angabe dieser Vor-
schrift von demjenigen, der geschäftsmäßig Telemediendiens-
te erbringt, daran mitwirkt oder den Zugang zur Nutzung da-
ran vermittelt, Auskunft über Bestandsdaten gemäß § 2 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Telekommunikation-Telemedien-Daten-
schutz-Gesetzes verlangen (§ 22 Absatz 1 Satz 1 des Telekom-
munikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes), soweit die in 
die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzelfall zur Ab-
wehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit erforderlich sind. 

 (4) Bezieht sich das Auskunftsverlangen nach Absatz 3 auf als 
Bestandsdaten erhobene Passwörter oder auf andere Daten, 
mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speicherein-
richtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich 
getrennt eingesetzt werden, geschützt wird (§ 23 Absatz 1 
Satz 1 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Ge-
setzes), darf diese Auskunft nur dann verlangt werden, wenn 
diese

1. im Einzelfall zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevor-
stehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit zum 

Schutz von Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
solcher Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die 
Grundlagen oder den Bestand des Bundes oder eines Lan-
des oder die Grundlagen der Existenz der Menschen be-
rührt, erforderlich ist, 

 und wenn darüber hinaus

2. im Einzelfall die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Nutzung der Daten vorliegen. 

 Auskunftsverlangen nach Satz 1 bedürfen der richterlichen 
Anordnung auf Antrag der Leitung der zuständigen Polizeibe-
hörde; Antrag und Anordnung haben die Angabe dieser Vor-
schrift sowie die für das Auskunftsverlangen erforderlichen 
Angaben unter entsprechender Anwendung des § 33d Ab-
satz 5 und 6 zu enthalten. Die in Satz 1 genannten Daten dür-
fen nicht an andere Stellen übermittelt werden.

 (5) Die Auskunft über Daten nach Absatz 3 und 4 kann im 
Einzelfall unter Angabe dieser Vorschrift auch anhand einer 
zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetproto-
koll-Adresse verlangt werden (§ 22 Absatz 1 Satz 3 und 4 des 
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes), so-
weit die in die Auskunft aufzunehmenden Daten im Einzelfall 
zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit zum Schutz von Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person oder solche Güter der Allgemein-
heit, deren Bedrohung die Grundlagen oder den Bestand des 
Bundes oder eines Landes oder die Grundlagen der Existenz 
der Menschen berührt, erforderlich ist. 

 (6) Aufgrund eines Auskunftsverlangens haben die in Ab-
satz 1 und 3 genannten Anbieter die zu beauskunftenden Da-
ten unverzüglich und vollständig zu übermitteln. § 33d Ab-
satz 7 Satz 2 gilt entsprechend.“

6. In § 46a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden die Wörter „nach 
§ 33d oder Inanspruchnahme von Diensteanbietern nach den 
§§ 33e bis 33g und § 33h Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2“ durch 
die Wörter „oder Inanspruchnahmen der Anbieter von Tele-
kommunikationsdiensten oder Telemedien nach den §§ 33d 
bis 33g und § 33h Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, Absatz 4 und 5“ 
ersetzt.

7. In § 46d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort 
„Sachverhalt“ die Wörter „einschließlich des Vorliegens der 
Erhebungsvoraussetzungen“ eingefügt.

8. In § 46f Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „nach § 33d 
oder Inanspruchnahme von Diensteanbietern nach den §§ 33e 
bis 33g“ durch die Wörter „oder Inanspruchnahmen der An-
bieter von Telekommunikationsdiensten oder Telemedien 
nach den §§ 33d bis 33g und § 33h Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, 
Absatz 4 und 5“ ersetzt.

9. § 46g Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

„8. falls zutreffend die Angaben, ob sie beim Anbieter von 
Telekommunikationsdiensten oder Telemedien erhoben 
wurden und um welche konkrete Datenart es sich handelt; 
im Fall des § 33d auch die Angabe, auf welcher konkreten 
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Rechtsgrundlage des Telekommunikationsgesetzes der 
Anbieter die Daten gespeichert hat,“.

10. § 48h wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter 
„Ministerium für Inneres und Europa“ durch die 
Wörter „Ministerium für Inneres, Bau und Digitali-
sierung“ ersetzt.

bb) In Satz 1 Nummer 4 werden nach dem Wort „Tele-
kommunikationsbereich“ die Wörter „oder Inan-
spruchnahmen der Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten oder Telemedien“ eingefügt.

cc) In Satz 4 wird das Wort „Justizministerium“ durch 
die Wörter „Ministerium für Justiz, Gleichstellung 
und Verbraucherschutz“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 werden die Wörter „Ministerium für Inneres 
und Europa und das Justizministerium“ durch die Wörter 
„Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung und 
das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbrau-
cherschutz“ ersetzt. 

c) In Absatz 5 werden die Wörter „Ministerium für Inneres 
und Europa“ durch die Wörter „Ministerium für Inneres, 
Bau und Digitalisierung“ ersetzt.

11. Es werden ersetzt:

a) in § 4 Absatz 2 Satz 2, § 5 Absatz 4, § 11 Satz 2, § 31 
Absatz 4, § 32a Absatz 6 Satz 1, § 38 Satz 3, § 42 Absatz 2 
Satz 4 und Absatz 7, § 48 Absatz 5 Satz 5, § 112 und § 115 
Absatz 3 Satz 3 die Wörter „Ministerium für Inneres und 
Europa“ jeweils durch die Wörter „Ministerium für Inne-
res, Bau und Digitalisierung“,

b) in § 20 Absatz 3 Satz 1 die Wörter „Ministeriums für In-
neres und Europa“ durch die Wörter „Ministeriums für 
Inneres, Bau und Digitalisierung“ und

c) in § 52 Absatz 3 Satz 1 die Wörter „Ministerium für So-
ziales, Integration und Gleichstellung“ durch die Wörter 
„Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucher-
schutz“.

Artikel 3 
Einschränkung eines Grundrechts

Durch Artikel 1 und 2 wird das Recht auf Wahrung des Fernmel-
degeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und  
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 25. Oktober 2022

 Für die Ministerpräsidentin Der Minister für Inneres, Bau 
 Die Ministerin für Bildung und  und Digitalisierung 
 Kindertagesförderung Christian Pegel 
 Simone Oldenburg
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§ 1 
Erklärung zum Wasserschutzgebiet

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung wird zum 
Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewin-
nungsanlage Herzfeld zugunsten des Trägers der Wasserversor-
gung (Begünstigter), derzeit der Wasser- und Abwasserzweckver-
band Parchim-Lübz, das in § 2 näher umschriebene Wasserschutz-
gebiet festgesetzt.

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich

(1) Das Wasserschutzgebiet besteht aus

 Zone I Fassungsbereich,
 Zone III weitere Schutzzone.

(2) Die Grenzen des Wasserschutzgebietes sowie der einzelnen 
Schutzzonen sind in der als Anlage 1 veröffentlichten Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 15 000 dargestellt, die Bestandteil dieser Ver-
ordnung ist. Die Schutzzonen sind weiterhin in der hier nicht veröf-
fentlichten topografischen Karte im Maßstab 1 : 10 000 sowie in  
der hier nicht veröffentlichten Liegenschaftsübersichtskarte im 
Maßstab 1 : 10 000, die aus vier Blättern im Maßstab 1 : 2 500 
besteht, dargestellt. Für die genaue Grenzziehung der Schutzzonen 
ist die Darstellung in der Liegenschaftskarte maßgebend. Die Kar-
ten nach Satz 2 sind gleichfalls Bestandteil dieser Verordnung und 
werden durch das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt als oberste Wasserbehörde archivmä-
ßig verwahrt. Ausfertigungen der Karten sind bei dem:

1. Amt Parchimer Umland 
– Der Amtsvorsteher – 
Walter-Hase-Straße 42 
19370 Parchim,

2. Landkreis Ludwigslust-Parchim 
– Der Landrat – 
Untere Wasserbehörde 
Garnisonsstraße 1 
19288 Ludwigslust und 

3. Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Westmecklenburg 
Bleicherufer 13 
19053 Schwerin 

hinterlegt und können dort während der Dienststunden von jeder 
Person kostenlos eingesehen werden. Darüber hinaus können die 
Karten in digitaler Form im Kartenportal Umwelt Mecklenburg-
Vorpommern des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geo-
logie unter der Internetadresse http://www.umweltkarten.mv-
regierung.de eingesehen und heruntergeladen werden.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Wasserschutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festge-
setzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Vom Begünstigten ist der Fassungsbereich durch eine Umzäu-
nung gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Die weitere Schutz-
zone ist durch entsprechende Hinweisschilder mit der Aufschrift 
„Wasserschutzgebiet“ ausreichend zu kennzeichnen.

§ 3 
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

(1) Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen in den 
Zonen I und III ergeben sich aus der Anlage 2, die Bestandteil 
dieser Verordnung ist.

(2) Die Verbote der Anlage 2 Nummer 3.7, 5.3, 6.1 und 7 gelten 
nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und 
-ableitung des Begünstigten.

(3) Das Verbot der Anlage 2 Nummer 7 gilt nicht für Handlungen 
von Beauftragten der Behörden zur Erfüllung dienstlicher Aufga-
ben.

§ 4 
Bestehende bauliche Anlagen, sonstige Anlagen und 

Einrichtungen sowie Handlungen

(1) Die Verbote und Nutzungsbeschränkungen des § 3 gelten nicht 
für das Errichten und Betreiben von baulichen Anlagen, sonstigen 
Anlagen oder Einrichtungen sowie für Handlungen, die bereits 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig errichtet, betrie-
ben oder vorgenommen wurden oder für welche vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung eine bestandskräftige Baugenehmigung oder 
andere Zulassung erwirkt wurde. Bei anzeigepflichtigen oder 
genehmigungsfrei gestellten baulichen Anlagen, sonstigen Anla-
gen oder Einrichtungen oder anzeigepflichtigen Handlungen müs-
sen die Anzeige oder die erforderlichen Unterlagen bei der dafür 
zuständigen Behörde bereits vorliegen.

Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Herzfeld  
(Wasserschutzgebietsverordnung Herzfeld – WSGVO Herzfeld)

Vom 25. September 2022

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 753 - 2 - 104

Aufgrund des § 51 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 und Absatz 2 sowie § 52 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901, 3902) geändert wor-
den ist, und aufgrund des § 107 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), das zuletzt durch das Gesetz vom 8. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 866) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt:

Anl. 1
Anl. 2
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(2) Soweit es zur Gewährleistung des Schutzziels gemäß § 1 erfor-
derlich ist, kann die untere Wasserbehörde die Beseitigung und 
Änderung von baulichen Anlagen, sonstigen Anlagen und Ein-
richtungen sowie die Unterlassung von Handlungen anordnen, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung nach Absatz 1 
bestehen oder vorgenommen werden und die unter die Verbote 
und Beschränkungen nach § 3 fallen.

(3) Für Anordnungen nach Absatz 2 ist nach § 52 Absatz 4 und 5 
des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit § 19 des Wasser-
gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern Entschädigung 
oder Ausgleich zu leisten. Eine Entschädigungspflicht besteht 
nicht, wenn die Anordnung auch ohne Festsetzung des Wasser-
schutzgebietes durchzuführen oder zu dulden ist.

§ 5 
Duldungspflichten

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
innerhalb des Wasserschutzgebietes haben die Maßnahmen der 
unteren Wasserbehörde oder deren Beauftragten zu dulden und 
insbesondere zuzulassen, dass

1. der Zustand und die Nutzung des Wasserschutzgebietes über-
wacht und in diesem Rahmen Maßnahmen zur Beobachtung 
der Gewässer und des Bodens getroffen werden,

2. bestehende bauliche Anlagen, sonstige Anlagen und Einrich-
tungen auf ihre Rechtmäßigkeit oder daraufhin überprüft wer-
den, ob die Verbote und Nutzungsbeschränkungen sowie ge -
troffene Anordnungen und erteilte Auflagen beachtet und 
eingehalten werden,

3. Proben von den zum Einsatz bestimmten Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln sowie Boden-, Vegetations- und Wasserpro-
ben genommen werden und

4. Zäune, Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen aufge-
stellt, unterhalten oder beseitigt werden.

(2) Gleiches gilt, wenn Aufgaben nach Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4 
im Rahmen der Selbstüberwachung durch den Begünstigten 
wahrgenommen werden. 

§ 6 
Befreiung

Von den Verboten, Beschränkungen sowie Duldungs- und Hand-
lungspflichten nach den §§ 3 bis 5 kann die untere Wasserbehörde 
auf Antrag im Einzelfall eine Befreiung nach § 52 Absatz 1 Satz 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes erteilen, gemäß § 52 Absatz 1 Satz 3 
des Wasserhaushaltsgesetzes hat die untere Wasserbehörde eine 
Befreiung zu erteilen.
Ist gleichzeitig über die Erteilung einer Baugenehmigung zu ent-
scheiden, ist § 113a Satz 1 des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern zu berücksichtigen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 103 Absatz 1 Nummer 7a des Wasser-
haushaltsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine 
nach § 3 verbotene Handlung vornimmt, einer Anordnung auf-
grund des § 4 Absatz 2 nicht oder nur teilweise nachkommt oder 
einer Duldungspflicht nach § 5 zuwiderhandelt, sofern keine 
Befreiung nach § 52 Absatz 1 Satz 2 oder 3 des Wasserhaushalts-
gesetzes erteilt worden ist.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Beschlüsse des Kreistages Parchim 122/28/78 
vom 24. August 1978 und 169-24/88 vom 22. Dezember 1988 hin-
sichtlich der Trinkwasserfassung Herzfeld außer Kraft.

Schwerin, den 25. September 2022

Der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt 

Dr. Till Backhaus
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Anlage 2 (zu § 3)  

Katalog der Verbote und Nutzungsbeschränkungen  
 
Es sind 
 im Fassungs- 

bereich 
in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I III 

 
1 bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Nutzungen  
 

1.1 Anwendung von flüssi-
gen stickstoffhaltigen  Wirt-
schaftsdüngern (u.a. Gülle, 
Jauche, Silagesickersaft, 
Schlempe) und Geflügel-
kot sowie sonstigen flüssi-
gen organischen und orga-
nisch-mineralischen stick-
stoffhaltigen Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultur-
substraten und Pflanzen-
hilfsmitteln (u.a. Schlempe 
aus gewerblichen Anla-
gen) gemäß DüMV1 sowie 
Gärresten aus Biogasanla-
gen 

verboten  

erlaubt entsprechend den Vorgaben der DüV2 und je 
Schlag bis in Höhe des Nährstoffbedarfs der angebauten 
Fruchtart, jedoch nur bis zu einer maximalen Gesamt-
höhe von 170 kg/ha und Jahr N je Schlag  
verboten auf Dauergrünland vom 15. Oktober bis 15. 
Februar 
verboten auf Ackerland vom 1. Oktober bis 15. Februar 
verboten auf wassererosionsgefährdeten Flächen ohne 
unverzügliche Einarbeitung 
verboten auf wassererosionsgefährdeten Grünlandflä-
chen ohne ausreichende Bestandsentwicklung 
verboten auf Brachland oder stillgelegten Flächen 
verboten auf wassergesättigten Flächen 

1.2 Anwendung von festen 
stickstoffhaltigen Wirt-
schaftsdüngern sowie fes-
ten organischen und orga-
nisch-mineralischen stick-
stoffhaltigen Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultur-
substraten und Pflanzen-
hilfsmitteln gemäß DüMV 

verboten 

erlaubt entsprechend den Vorgaben der DüV und je 
Schlag bis in Höhe des Nährstoffbedarfs der angebauten 
Fruchtart, jedoch nur bis zu einer maximalen Gesamt-
höhe von 170 kg/ha und Jahr N je Schlag 
verboten auf wassererosionsgefährdeten Flächen ohne 
unverzügliche Einarbeitung 
verboten auf wassergesättigten Flächen 

1.3 Anwendung von flüssi-
gen und festen stickstoff-
haltigen Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultursub-
straten oder Pflanzenhilfs-
mitteln, die der BioAbfV3 o-
der der AbfKlärV4unterlie-
gen 

verboten 

1.4 Anwendung von mine-
ralischen N-, P-, K- und 
Kalkdüngemitteln (Han-
delsdüngemitteln) 

verboten 

erlaubt entsprechend den Vorgaben der DüV  
erlaubt im Falle der Ausbringung von mineralischen 
stickstoffhaltigen Düngemitteln, wenn die Ermittlung des 
Düngebedarfs auf der Grundlage von Nmin-Untersuchun-
gen oder der Berechnung mit in M-V anerkannten Dün-
gungsprogrammen erfolgt 

1.5 Anbau von Kulturen in 
Selbstfolge verboten erlaubt 

                                                      
1 Düngemittelverordnung 
2 Düngeverordnung 
3 Bioabfallverordnung 
4 Klärschlammverordnung 
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Anlage 2 (zu § 3)  

 im Fassungs- 
bereich 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I III 

 

1.6 Errichtung oder Erwei-
terung befestigter Dungla-
gerstätten 

verboten erlaubt, wenn sie den Vorgaben der AwSV5 und dort ins-
besondere den Anforderungen der Anlage 7 entsprechen 

1.7 Errichtung oder Erwei-
terung von Anlagen zum 
Lagern und Abfüllen von 
festen und flüssigen stick-
stoffhaltigen Wirtschafts-
düngern sowie organi-
schen und organisch-mi-
neralischen stickstoffhalti-
gen Düngemitteln, Boden-
hilfsstoffen, Kultursubstra-
ten und Pflanzenhilfsmit-
teln 

verboten 
erlaubt, wenn sie den Vorgaben der AwSV und dort ins-
besondere den Anforderungen nach § 49 oder für JGS-
Gemische der Anlage 7 entsprechen 

1.8 Bereitstellung von 
stickstoff- und phosphor-
haltigen Wirtschaftsdün-
gern, Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultursub-
straten und Pflanzenhilfs-
mitteln zur Ausbringung 
auf landwirtschaftlichen 
Flächen 

verboten 

erlaubt für feste Wirtschaftsdüngemittel unter Beachtung  
- der DüV, 
- der Anforderungen des LAWA-Merkblattes „Wasserwirt-
schaftliche Anforderungen an die Lagerung von Silage 
und Festmist auf landwirtschaftlichen Flächen unter 
sechs Monaten“6 sowie 
- der aktuellen Fachinformation der LMS Agrarberatung 
als Landwirtschaftliche Fachbehörde (LFB) „Bereitstel-
lung (Lagerung) von festen Wirtschaftsdüngern auf land-
wirtschaftlichen Flächen“ 7 und 
- bei schwer wasserdurchlässigen Böden (stark lehmiger 
Sand – Ton) oder mit Unterflursicherung gegen Nähr-
stoffaustrag (z.B. Folie, Strohmatte) und mit Abdeckung 
bis maximal sechs Monate 
erlaubt 
- bei technologischer Bereitstellung am Feldrand zur Aus-
bringung von Festmist von Huf- und Klauentieren mit 
wasserdichter Abeckung höchtens 28 Tage und festen 
separierten Gärresten (aus Biogasanlagen) bis zu 14 Ta-
gen 

1.9 Errichtung oder Erwei-
terung ortsfester Anlagen 
zur Gärfutterbereitung  

verboten 
erlaubt für Gärfutteraufbereitungsanlagen mit Silagesi-
ckersaftbehältern, die entsprechend der Anlage 7 der 
AwSV errichtet werden 

1.10 Errichtung, Betrieb o-
der Erweiterung von Bio-
gasanlagen (mit Gärsub-
straten landwirtschaftlicher 
Herkunft) 

verboten erlaubt, wenn sie den Vorgaben der AwSV entsprechen 

 

  

                                                      
5 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
6 https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Wasser/Schutz-der-Oberflaechengewaesser/Anlagenbezogener-Gewaesserschutz 
7 https://www.lms-beratung.de/de/zustaendige-stelle-fuer-landwirtschaftliches-fachrecht-und-beratung-lfb/Landwirtschaftlicher-Wasserschutz-Wasserrahmenrichtlinie/fachinformatio-
nen/ 
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Anlage 2 (zu § 3)  

 im Fassungs- 
bereich 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I III 

 

1.11 Gärfutterbereitung in 
ortsveränderlichen Anlagen verboten 

erlaubt unter Einhaltung der Vorgaben des LAWA-
Merkblattes „Wasserwirtschaftliche Anforderungen an die 
Lagerung von Silage und Festmist auf landwirtschaftli-
chen Flächen unter sechs Monaten“ 

erlaubt für Gärfutterbereitung in ordnungsgemäß ver-
schlossenen Ballen- und Schlauchsilagebehältern bei La-
gerung 

- auf unbefestigten Flächen bis zu einem Jahr 
- auf befestigten abflusslosen Flächen bis zu zwei Jahren 

erlaubt für Gärfutteraufbereitung von Anwelksilagen mit 
wasserdichter Bodenabdeckung und versickerungslosem 
Auffangen von Silagesickersaft mit Zustimmung der unte-
ren Wasserbehörde  

1.12 Errichtung, Betrieb o-
der Erweiterung von Stal-
lungen für Tierbestände 

verboten 

erlaubt, wenn die ordnungsgemäße Verwertung der an-
fallenden Nährstoffe entsprechend den Nummern 1.1 
und 1.2 in der Schutzzone gewährleistet oder eine ander-
weitige Verwertung außerhalb der Schutzzone gesichert 
ist 

1.13 Freilandtierhaltung ge-
mäß Nummer 8.1 verboten 

erlaubt, wenn  
- die nach Nummer 8.2 ermittelte Besatzstärke an Tieren 
1,4 GV/ha nicht überschreitet 
- aufgrund des Tierbesatzes keine großflächige Zerstö-
rung der Grasnarbe entsprechend der Nummer 8.3 auf-
tritt 
- mindestens einmal jährlich eine (Nach-) Mahd erfolgt 
und der Aufwuchs, der durch die Tiere nicht futtermäßig 
genutzt wird, abgefahren wird 
verboten für Geflügelausläufe, ausgenommen mobile 
Stallanlagen und unter Berücksichtigung der Vorgaben 
aus dem betriebseigenen Bewirtschaftungskonzept 

1.14 Beweidung gemäß 
Nummer 8.4 verboten 

erlaubt,  
- wenn die nach Nummer 8.2 ermittelte Besatzstärke an 
Tieren 1,4 GV/ha nicht überschreitet 
- wenn aufgrund des Tierbesatzes keine großflächige 
Zerstörung der Grasnarbe entsprechend der Nummer 8.3 
auftritt 

1.15 Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln verboten 

erlaubt, wenn die Vorschriften des Pflanzenschutzrech-
tes und die Gebrauchsanleitungen für Wasserschutz ein-
gehalten werden 

1.16 Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln aus Luft-
fahrzeugen 

verboten 
erlaubt, wenn eine Ausnahmegenehmigung durch den 
Pflanzenschutzdienst des LALLF8 in Abstimmung mit der 
zuständigen Wasserbehörde erteilt wurde 

 

                                                      
8 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 
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Anlage 2 (zu § 3)  

 
 im Fassungs- 

bereich 
in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I III 

 

1.17 Bewässerung landwirt-
schaftlich oder gärtnerisch 
genutzter Flächen 

verboten 

erlaubt ist die Gabe von Zusatzwasser bis zu einer 
Grenze von 80% der nutzbaren Feldkapazität bei Nach-
weis der Nutzung einer Beratung oder Anwendung eines 
Berechnungsprogrammes zur Festlegung der Bewässe-
rungsmenge 

1.18 Errichtung oder Erwei-
terung von Gartenbaube-
trieben 

verboten 
erlaubt, wenn die gute fachliche Praxis entsprechend 
den Vorgaben des Dünge- und Pflanzenschutzrechtes 
umgesetzt wird 

1.19 Errichtung oder Erwei-
terung von Kleingartenanla-
gen 

verboten erlaubt 

1.20 Neuanlage oder Er-
weiterung von Baumschu-
len, forstlichen Pflanzgär-
ten, Hopfen-, Gemüse-, 
Obst- und Zierpflanzenan-
bau 

verboten 
erlaubt, wenn die gute fachliche Praxis entsprechend 
den Vorgaben des Dünge- und Pflanzenschutzrechtes 
umgesetzt wird 

1.21 Errichtung oder Ände-
rung landwirtschaftlicher 
Dränageanlagen 

verboten verboten, ausgenommen Unterhaltungs- und Renaturie-
rungsmaßnahmen 

1.22 Umbruch von Dauer-
grünland gemäß Nummer 
8.5 

verboten 

1.23 wendende Bodenbear-
beitung > 20 cm Tiefe ge-
mäß Nummer 8.6 

verboten 

verboten, es sei denn, auftretende phytosanitäre Prob-
leme, festgestellte Bodenschadverdichtungen oder an-
dere Anbaubedingungen machen dies erforderlich und 
aktuelle Standort- und Witterungsbedingungen lassen 
dies zu  
Die Notwendigkeit der wendenden Bodenbearbeitung ist 
zu dokumentieren. Die Unterlagen sind der zuständigen 
Wasserbehörde nach Aufforderung zur Verfügung zu 
stellen. 

 
2 bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 

2.1 Errichtung oder Erwei-
terung von Rohrleitungsan-
lagen für wassergefähr-
dende Stoffe gemäß Rohr-
FLtgV9) 

verboten 

 
 

  

                                                      
9 Rohrfernleitungsverordnung 
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Anlage 2 (zu § 3)  

 im Fassungs- 
bereich 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I III 

 

2.2 Errichtung oder Erwei-
terung von Anlagen zum 
Lagern, Abfüllen, Umschla-
gen, Herstellen, Behandeln 
oder Verwenden von was-
sergefährdenden Stoffen 
gemäß § 62 WHG)10 

verboten 

verboten, ausgenommen unterirdische Anlagen der Ge-
fährdungsstufen A und B, oberirdische Anlagen der Ge-
fährdungsstufen A, B und C, die entsprechend den Vor-
gaben der AwSV und dort insbesondere des § 49 Absatz 
2 und 3 AwSV errichtet und betrieben werden müssen 

2.3 Lagern, Abfüllen oder 
Umschlagen wassergefähr-
dender Stoffe gemäß § 62 
WHG und von Pflanzen-
schutzmitteln 

verboten 

verboten außerhalb von Anlagen nach Nummer 2.2 
verboten, ausgenommen das notwendige Befüllen von 
Pflanzenschutzmittel-Spritzen am Feldrand an geeigneter 
Stelle 

2.4 Bau und Betrieb unterir-
discher Stromleitungen mit 
flüssigen wassergefährden-
den Kühl- und Isoliermitteln 

verboten 

2.5 Behandlung, Lagerung 
oder Ablagerung von Abfall 
im Sinne der abfallrechtli-
chen Vorschriften und von 
bergbaulichen Rückstän-
den sowie Errichtung und 
Betrieb von Anlagen zur 
Ablagerung, Behandlung 
und zum Umschlag von Ab-
fällen 

verboten 
verboten, ausgenommen die Kompostierung aus dem 
Haushalt stammender Bioabfälle zur Verwertung im eige-
nen Hausgarten und die vorübergehende Lagerung in 
dichten Behältern  

2.6 Errichtung oder Ewei-
terung von Anlagen zum 
Lagern, Abfüllen, Umschla-
gen, Herstellen, Be-han-
deln und Verwenden radio-
aktiven Materials 

verboten verboten, ausgenommen sind Anlagen im medizinischen 
Bereich und in der Prüf-, Mess- und Regeltechnik 

2.7 Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln auf Frei-
landflächen ohne landwirt-
schaftliche, forstwirtschaftli-
che oder erwerbsgärtneri-
sche Nutzung sowie zur 
Unterhaltung von Verkehrs-
wegen 

verboten 
verboten, ausgenommen mit Ausnahmegenehmigung 
durch den Pflanzenschutzdienst des LALLF in Abstim-
mung mit der zuständigen Wasserbehörde 

2.8 Anwendung von Auf-
taumitteln auf Straßen, We-
gen und sonstigen Ver-
kehrsflächen 

verboten 

verboten, ausgenommen auf Bundesautobahnen, Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen  
verboten, ausgenommen für die anderen öffentlichen 
Straßen bei Extremwetterlagen wie z.B. Eisregen, sofern 
keine abstumpfenden Mittel eingesetzt werden können 

 

                                                      
10 Wasserhaushaltsgesetz 
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Anlage 2 (zu § 3)  

 im Fassungs- 
bereich 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I III 

 

3 bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
 

3.1 Errichtung oder Erweite-
rung von Abwasserbehand-
lungsanlagen  

verboten 
verboten, ausgenommen die Sanierung bestehender 
und die Errichtung ordnungsgemäßer Abwasserbehand-
lungsanlagen im Sinne des Gewässerschutzes 

3.2 Errichtung oder Erweite-
rung von Regen- und Misch-
wasserentlastungsbauwer-
ken 

verboten 
verboten, ausgenommen Anlagen, die nach Bedarf, min-
destens jedoch alle fünf Jahre, durch Inspektion auf 
Schäden überprüft werden 

3.3 Errichtung oder Erweite-
rung von Trockenaborten 
und Abwassersammelgru-
ben 

verboten verboten, ausgenommen mit dichten Behältern und für 
häusliches und vergleichbares Abwasser 

3.4 Errichtung oder Erweite-
rung von Anlagen zum 
Durchleiten oder Ableiten 
von Abwasser gemäß § 54 
Absatz 1 WHG 

verboten 
verboten, ausgenommen Entwässerungsanlagen, die 
entsprechend den Anforderungen des DWA-A 142)11 er-
richtet und betrieben werden 

3.5 Ausbringung von 
Schmutzwasser gemäß § 54 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
WHG und von unbehandel-
tem Inhalt von Trockenabor-
ten 

verboten 

3.6 Versickerung oder Ver-
rieselung von Schmutzwas-
ser gemäß § 54 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 WHG so-
wie Errichtung oder Erweite-
rung von Anlagen zur Versi-
ckerung oder Verrieselung 
von Schmutzwasser  

verboten 
verboten, ausgenommen biologisch behandeltes Abwas-
ser aus Kleinkläranlagen großflächig über Sickergra-
ben/Sickermulde nach DIN 4261-512 

3.7 Versickerung oder Ver-
rieselung von Nieder-
schlagswasser gemäß § 54 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
WHG 

verboten verboten, ausgenommen nicht schädlich verunreinigtes 
Niederschlagswasser 

3.8 Einleiten von Abwasser 

in Oberflächengewässer verboten verboten, sofern das Gewässer anschließend die Zone I 
durchfließt 

 

  

                                                      
11 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.: DWA-Regelwerk; Arbeitsblatt DWA-A 142: „Abwasserleitungen und –kanäle in Wassergewinnungsgebie-
ten“ 
12 DIN- Norm Kleinkläranlagen-Teil 5:“Versickerung von biologisch aerob vorbehandeltem Schmutzwasser“ 
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Anlage 2 (zu § 3)  

 im Fassungs- 
bereich 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I III 

 

4 bei Verkehrswegebau, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung  
 

4.1 Errichtung oder Erweite-
rung von Straßen, Wegen 
und sonstigen Verkehrsflä-
chen  

verboten 

erlaubt, wenn die Regeln der RiStWag13 angewendet 
werden; ansonsten  
verboten, ausgenommen unbefestigte Wege bei breitflä-
chigem Versickern des abfließenden Wassers  

4.2 Errichtung oder Erweite-
rung von Eisenbahnanlagen  

verboten verboten bei Rangier- und Güterbahnhöfen 

4.3 Verwertung von aus-
laug- oder auswaschbaren 
Materialien (z.B. Boden, 
Schlacke, pechhaltiger Stra-
ßenaufbruch u.Ä.) zum Stra-
ßen-, Wege-, Eisenbahn- 
und Wasserbau, für andere 
technische bauliche Anlagen 
sowie Verfüllungen und zum 
Errichten von Lärmschutz-
wällen 

verboten 

je nach Einbauart erlaubt, wenn die Vorgaben 
- des § 12 der BBodSchV14 oder 
- der LAGA-Mitteilung 2015 
eingehalten werden 

4.4 Einrichtung oder Erwei-
terung von Badestellen, 
Freibädern und Zeltplätzen; 
Camping aller Art 

verboten verboten, ausgenommen Einrichtungen mit ordnungsge-
mäßer Abwasserentsorgung 

4.5 Errichtung oder Erweite-
rung von Sportanlagen  verboten 

verboten, ausgenommen Einrichtungen mit ordnungsge-
mäßer Abwasserentsorgung 
verboten für Schieß- und Golfanlagen 

4.6 Durchführung von Sport-
veranstaltungen  verboten erlaubt 

4.7 Errichtung oder Erweite-
rung von Friedhöfen  verboten erlaubt 

4.8 Errichtung oder Erweite-
rung von Flugplätzen, ein-
schließlich Sicherheitsflä-
chen, Notabwurfplätzen, mi-
litärischen Anlagen und 
Übungsplätzen 

verboten 

4.9 Durchführung militäri-
scher Übungen verboten verboten, ausgenommen das Durchfahren auf klassifi-

zierten Straßen 
4.10 Errichtung oder Erwei-
terung von Baustellenein-
richtungen und Baustoffla-
gern  

verboten erlaubt unter Beachtung der Nummern 2.1 bis 2.3 

 
  

                                                      
13 Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, eingeführt durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
14 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
15 Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln 
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Anlage 2 (zu § 3)  

 im Fassungs- 
bereich 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I III 

 
5 bei Bergbau und sonstigen Bodeneingriffen 
 

5.1 Bergbau, einschließ-
lich Bohrlochbergbau 
(z.B. Erdöl-, Erdgas- und 
Solegewinnung)  

verboten 

5.2 Veränderungen und 
Aufschlüsse der Erdober-
fläche, selbst wenn 
Grundwasser nicht auf-
gedeckt wird, insbeson-
dere Kies-, Sand- und 
Tongruben, Steinbrüche, 
Übertagebergbaue und 
Torfstiche, sowie Wieder-
verfüllung von Erdauf-
schlüssen 

verboten 

verboten, ausgenommen  
a) die Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung  
b) die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen und die 
vorübergehende Herstellung von Baugruben 
verboten, wenn die Schutzfunktion der Deckschichten hier-
durch wesentlich gemindert wird 

5.3 Durchführung von 
Bohrungen  verboten 

verboten, ausgenommen 
a) das Erneuern von Brunnen für Entnahmen mit wasser-
rechtlicher Erlaubnis oder Bewilligung und Messstellenbau 
zu Überwachungszwecken sowie Maßnahmen zur Abwehr 
von Gefahren für das Grundwasser unter Beachtung der Si-
cherheitsvorkehrungen zum Grundwasserschutz 
b) Baugrunduntersuchungen und Gartenbrunnen mit was-
serrechtlicher Erlaubnis bis 10 m Tiefe 
verboten für andere Bohrungen inklusive Tiefenbohrungen 
(mit oder ohne Grundwasserentnahme) 

5.4 Errichtung und Be-
trieb von Erdwärmeson-
den 

verboten 

5.5 Errichtung und Be-
trieb von Erdwärmekol-
lektoren 

verboten 

5.6 Sprengungen verboten 
5.7 CO2-Speicherung 
und Fracking verboten 

 
6 bei baulichen Anlagen allgemein 
 

6.1 Errichtung oder Er-
weiterung baulicher Anla-
gen gemäß § 2 Absatz 1 
LBauO M-V16 oder we-
sentliche Änderung de-
ren Nutzung  

verboten 
verboten, ausgenommen bauliche Anlagen mit ordnungs-
gemäßer Abwasserentsorgung und die einer solchen nicht 
bedürfen 

 

                                                      
16 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 
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Anlage 2 (zu § 3)  

 im Fassungs- 
bereich 

in der weiteren Schutzzone 

entspricht Zone I III 

 

6.2 Ausweisung neuer 
Baugebiete im Rahmen 
der Bauleitplanung 

verboten erlaubt, ausgenommen Industrie und produzierendes Ge-
werbe 

 

7 bei Betreten 

Betreten verboten erlaubt 
 
 
8 Begriffsbestimmungen 
 
8.1. Freilandtierhaltung beschreibt die Haltung von Tieren auf einem Gelände mit Auslauf außerhalb von 

Ställen, beispielsweise auf Grünflächen. Sie liegt vor, wenn sich die Tiere über längere Zeiträume 
(ganzjährig oder saisonal) tagsüber im Freien aufhalten. Freilandtierhaltung ist eine Haltungsform, die in 
der Regel bei Nutztieren wie Schweinen und Geflügel angewendet wird. 

 
8.2 Umrechnungsschlüssel für Großvieheinheiten (GV)17 gemäß DüV, Tabelle 2 
 

Bezeichnung GV pro Tier 
Ponys und Kleinpferde 0,70 
Andere Pferde unter 3 Jahren 0,70 
Andere Pferde 3 Jahre alt und älter 1,10 
Kälber und Jungrinder unter 1 Jahr 0,30 
Jungrinder 1 bis unter 2 Jahre alt 0,70 
Färsen, Milchkühe, Mutterkühe, Masttiere 1,00 
Schafe unter 1 Jahr einschließlich Lämmer 0,05 
Schafe 1 Jahr und älter 0,10 
Ferkel 0,02 
Schweine unter 50 kg Lebendgewicht 0,06 
Mastschweine über 50 kg Lebendgewicht 0,16 
Zuchtschweine, Eber über 50 kg Lebendgewicht 0,30 
Legehennen ½ Jahr und älter 0,004 
Küken und Legehennen unter einem ½ Jahr 0,004 
Schlacht- und Masthähne und -hühner 0,004 
Gänse insgesamt 0,004 
Enten insgesamt 0,004 
Truthühner insgesamt 0,004 

 
8.3 Großflächige Zerstörung der Grasnarbe bedeutet, wenn sie nicht nur einen linienförmigen Verlauf hat 

oder nicht nur an Einzelpunkten auftritt (z.B. bei Tritt- und Treibwegen oder Viehtränken). 
 
8.4 Beweidung beschreibt die Haltung von Tieren außerhalb von festen Gebäuden auf Weiden, wo sich die 

Tiere vorrangig von natürlich gewachsenem pflanzlichem Bewuchs (vorwiegend Gräsern) ernähren. Be-
weidung ist eine Haltungsform, die in der Regel bei Nutztieren, wie Rindern, Pferden, Schafen oder Zie-
gen angewendet wird.  

 
8.5 Dauergrünland sind Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau 

von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und mindestens fünf Jahre lang nicht Be-

                                                      
17 Für Tierarten und Produktionsverfahren, die wesentlich von der in dieser Tabelle genannten Handlungsverfahren abweichen, kann die mittlere Einzeltiermasse (in GV/Tier) im 
Einzelfall festgehalten werden. 
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standteil der Fruchtfolge eines landwirtschaftlichen Betriebes waren. Gras oder andere Grünfutterpflan-
zen sind alle Grünpflanzen, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen oder norma-
lerweise Teil von Saatgutmischungen für Grünland (Wiesen und Weiden) sind. 

 
8.6 Bei der wendenden Bodenbearbeitung handelt es sich um offenen Umbruch der Ackerkrume (> 20 cm 

Tiefe). Zu bestimmten Kulturen (u. a. Mais, Rüben, Kartoffeln) ist in Abhängigkeit vom Standort (leh-
mige/tonige Böden) wendende Bodenbearbeitung nicht zu umgehen. Aufgrund von Strukturschäden im 
Boden (Verdichtung, Verschlämmung) oder aufgrund der phytosanitären Situation kann eine wendende 
Bodenbearbeitung erforderlich sein. 
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Artikel 1

Die Trennungsgeldverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 23. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1040) wird wie folgt 
geändert:

1. In § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird das Wort „Ausbil-
dungsort“ durch die Wörter „Ausbildungs- oder Wohnort“ 
ersetzt.

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Dem § 8 Absatz 3 werden die Sätze 5 und 6 angefügt:

 „§ 6 findet auf Ansprüche nach Satz 1 keine Anwendung. 
Bei Ansprüchen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 in 
Verbindung mit den Sätzen 1 bis 4 sowie Absatz 3a ist das 
Einzugsgebiet (§ 1 Absatz 2 Satz 2) unbeachtlich.“

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

 „(3a) Wird die Reise abweichend von Absatz 3 Satz 4 
durchgeführt, gelten die übrigen Regelungen des Absat-
zes 3 entsprechend. Erstattet werden die notwendigen 
Kosten der Strecken 

1. von der vorherigen zur neuen Ausbildungsstelle und 
zurück, oder

2. von der vorherigen Ausbildungsstätte über die neue 
Ausbildungsstätte zur Wohnung, oder 

3. von der Wohnung über die neue Ausbildungsstätte zur 
vorherigen Ausbildungsstätte.“

3. § 11 wird wie folgt gefasst:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„§ 11 
Übergangsvorschrift

(1) Ist der Anspruch auf Trennungsgeld vor dem 1. Juli 2021 ent-
standen, findet die Trennungsgeldverordnung vom 23. Juni 1998 
(GVOBl. M-V S. 608), die zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 576, 578) geändert worden 
ist, weiter Anwendung. Ein vor dem 1. Juli 2021 bewilligtes Tren-
nungsgeld wird bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraumes in 
bisheriger Form weitergewährt, sofern die Berechtigten dies bean-
tragen und es für sie insgesamt günstiger ist.

(2) § 8 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Absatz 3a finden keine An-
wendung auf Antritts- und Beendigungsreisen, die vor dem 29. Ok-
tober 2022 stattgefunden haben.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Trennungsgeld  
bei Versetzung und Abordnung im Inland*

Vom 8. Oktober 2022

Aufgrund des § 17 Absatz 1 Nummer 1 des Landesreisekostengesetzes vom 3. Juni 1998 (GVOBl. M-V S. 554; 1999 S. 404), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 853, 857) geändert worden ist, und des § 12a Absatz 1 Nummer 2 und 3 
des Landesumzugskostengesetzes vom 3. Juni 1998 (GVOBl. M-V S. 554; 1999 S. 404), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
7. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 853, 857) geändert worden ist, verordnet das Finanzministerium:

_____ 
* Ändert VO vom 23. Juni 2021; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2032 - 4 - 2

Schwerin, den 8. Oktober 2022

Der Finanzminister 
Dr. Heiko Geue
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Artikel 1

Die Straßenverzeichnis-Verordnung vom 21. Juni 1995 (GVOBl. 
M-V S. 339) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Landkreise“ die Wör-
ter „und kreisfreien Städte“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „in ihrem Gebiet gelege-
nen Straßen“ durch die Wörter „in ihrem Gebiet ge-
legenen Gemeindestraßen“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt: „Letzteres betrifft ins-
besondere die selbstständigen Geh- und Radwege.“

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4) Die Straßenverzeichnisse nach Absatz 1 bis 3 können 
in Form von Gesamtverzeichnissen geführt werden und 
weitere im jeweiligen Gebiet beziehungsweise Zuständig-
keitsbereich gelegene öffentliche Straßen in der jeweili-
gen Zuständigkeit umfassen.“

2. § 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3) Die Landesstraßen werden mit dem Buchstaben „L“ für 
Landesstraßen und den vom für Straßenbau zuständigen Mi-
nisterium bestimmten Nummern bezeichnet. Die Kreisstraßen 
werden mit einer Buchstabenkombination („SN“ für Landes-
hauptstadt Schwerin, „LUP“ für Landkreis Ludwigslust-Par-
chim, „NWM“ für Landkreis Nordwestmecklenburg, „LRO“ 
für Landkreis Rostock, „HRO“ für Hanse- und Universitäts-
stadt Rostock, „VR“ für Landkreis Vorpommern-Rügen, 
„VG“ für Landkreis Vorpommern-Greifswald, „MSE“ für 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und den von den 
Landkreisen und kreisfreien Städten bestimmten Nummern 
bezeichnet. Die Gemeindestraßen werden von den Gemein-
den mit einem Namen bezeichnet (Ortsstraßen) oder numme-
riert (Gemeindeverbindungsstraßen).“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1) Die Straßenverzeichnisse werden in elektronischer 
Form geführt. Das Anlegen der Straßenverzeichnisse in 

elektronischer Form ist bis zum 1. Januar 2026 abzu-
schließen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Karteiblatt“ durch das Wort 
„Datensatz“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „das Karteiblatt“ durch 
die Wörter „der Datensatz“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4) Das für Straßenbau zuständige Ministerium kann 
weitere Vorgaben zur Form der zu führenden Straßenver-
zeichnisse erlassen.“

e) Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 letzter Spiegelstrich wird das Wort „zu-
gehörige“ durch das Wort „unselbstständige“ ersetzt.

b) Die Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 3 und im zweiten 
Satzteil wird das Wort „daß“ durch das Wort „dass“ er-
setzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „gemäß Eingruppie-
rungserlaß des Wirtschaftsministers vom 30. Juni 1994 
(AmtsBl. M-V S. 174)“ gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter „der Verzeichnissamm-
lung“ durch die Wörter „des Verzeichnisses“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Landesvermessungsamt“ 
durch die Wörter „Landesamt für innere Verwaltung“ 
ersetzt.

_____ 
* Ändert VO vom 21. Juni 1995; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 90 - 1 - 1

Erste Verordnung zur Änderung der Straßenverzeichnis-Verordnung*

Vom 18. Oktober 2022

Aufgrund des § 4 Absatz 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V 
S. 42), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 229) geändert worden ist, in Verbindung mit  
§ 5 Absatz 5 des Landesorganisationsgesetzes vom 14. März 2005 (GVOBl. M-V S. 98), das durch Artikel 8 Nummer 8 des Gesetzes 
vom 28. Oktober 2010 (GVOBl. M-V S. 615, 618) geändert worden ist, und dem Organisationserlass der Ministerpräsidentin vom  
21. Dezember 2021 (AmtsBl. M-V S. 1079), der durch den Erlass vom 24. Mai 2022 (AmtsBl. M-V S. 290) geändert worden ist, ver-
ordnet das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit:
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6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 7 
Straßeninformationsbank“.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1) Der Straßendatenbestand und neu hinzukommende 
Straßendaten können zusätzlich zu den Straßenverzeich-
nissen oder anstelle der Straßenverzeichnisse in einer 
Straßeninformationsbank geführt werden. Wird eine Stra-
ßeninformationsbank anstelle von Straßenverzeichnissen 
geführt, muss diese zumindest die Inhalte nach § 4 enthal-
ten. Wird eine Straßeninformationsbank für Landes- oder 
Kreisstraßen angelegt, ist sie zudem entsprechend der 
„Anweisung Straßeninformationsbank (ASB)“ des Bun-
desministeriums für Digitales und Verkehr zu führen.“

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

7. § 8 wird aufgehoben.

8. Der bisherige § 9 wird § 8.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 18. Oktober 2022

Der Minister für Wirtschaft,  
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 

Reinhard Meyer
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Artikel 1

Die Landarztgesetzverordnung vom 6. November 2020 (GVOBl. 
M-V S. 1141) wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „30. Mai“ durch die 
Angabe „30. April“ ersetzt.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

 „wenn sie jeweils mindestens sechs Monate zusammen-
hängend geleistet wurden.“

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „doppelt“ durch das Wort 
„zweieinhalbmal“ ersetzt.

c) Folgender Absatz 10 wird angefügt: 

 „(10) Teilt ein Bewerbender mit, dass er nicht an den Aus-
wahlgesprächen gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 des 
Landarztgesetzes Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen 
wird oder nimmt er seinen Studienplatz in Mecklenburg-
Vorpommern nicht an, rückt der nach § 7 Absatz 5 oder 9 
zu ermittelnde nachfolgend Bewerbende nach.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Erste Verordnung zur Änderung der Landarztgesetzverordnung*

Vom 24. Oktober 2022

Aufgrund des § 6 des Landarztgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 3. Februar 2020 (GVOBl. M-V S. 50) verordnet das Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaange-
legenheiten:

_____ 
* Ändert VO vom 6. November 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2122 - 4 - 1

Schwerin, den 24. Oktober 2022

Die Ministerin für Soziales,  
Gesundheit und Sport 

Stefanie Drese
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Für einen reibungslosen Ablauf der Herausgabe des Gesetz- und 
Verordnungsblattes für Mecklenburg-Vorpommern zum Jahres-
wechsel 2022/2023 wird für die Terminplanung Folgendes be -
kannt gegeben:

letzter Ausgabetermin im Jahr 2022 30. Dezember 2022 
Redaktionsschluss   21. Dezember 2022.

Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes für Mecklenburg-Vorpommern  
zum Jahreswechsel 2022/2023

Hinweis der Schriftleitung

Vom 19. Oktober 2022


